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7. Stellungnahme zum Entwurf für ein neues Waldgesetz

Die SL lehnt diesen Entwurf in wesentlichen Teilen ab.
Aus Gründen, die vielleicht durchsichtig, aber nicht stichhaltig sind,
enthält der Entwurf Abschwächungen genau jener forstpolizeilichen Belange
des geltenden Rechts, die sich bis heute bewährt haben und dank denen das
Waldareal - von Ausnahmen und Pannen abgesehen - bis heute wirksam vor dem

Zugriff der Bodenspekulation oder einträglicheren Bodennutzung bewahrt
werden konnte.

Der Gesetzesentwurf lässt sodann den Grundgedanken vermissen, dass zumindest

Teile und Bereiche des Waldes einen Eigenwert und als Oekosystem eine
naturschützerische Bedeutung haben, die nicht mit den klassischen
Kategorien der Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktion des Waldes abgedeckt ist.
Eine generelle Bewirtschaftungspflicht, wie sie der Entwurf postuliert,
wird übrigens von vielen anderen Organisationen, den Waldeigentümern und

beispielsweise auch vom Kanton Graubünden, als grösstem und waldreichsten
Bergkanton unter Hinweis auf die naturschützerische Bedeutung bestimmter
Waldungen abgelehnt.
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